
Informationen 
zu Erdgräbern

Kontakt

Friedhofsverwaltung Zwickau
Crimmitschauer Straße 45
08058 Zwickau
Telefon: 0375 8367-12; -16
Fax: 0375 8367-66

Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung
März bis Oktober 
Mo 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
Di 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr 
Mi 8.00 - 12.00 Uhr 
Do 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
Fr 8.00 - 11.00 Uhr 

November bis Februar 
Mo 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr 
Di 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr 
Mi 8.00 - 12.00 Uhr 
Do 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr 
Fr 8.00 - 11.00 Uhr

Kommunale Friedhöfe der Stadt Zwickau

 Hauptfriedhof
Crimmitschauer Straße 45, 08058 Zwickau

 Paulusfriedhof (Marienthal)
Bülaustraße, 08060 Zwickau

 Friedhof Eckersbach
Paul-Fleming-Straße 54, 08066 Zwickau

 Pölbitzer Friedhof
Pölbitzer Weg, 08066 Zwickau

 Jüdischer Friedhof
Thurmer Straße/Schneppendorfer Straße, 
08066 Zwickau

Hauptfriedhof Zwickau
Friedhofsverwaltung
Crimmitschauer Straße 45
08058 Zwickau
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Erdgräber

Auf den kommunalen Friedhöfen der Stadtteile
- Marienthal
- Eckersbach
- Pölbitz und
- auf dem Hauptfriedhof
werden die nachfolgend aufgeführten Grabarten
für Erdbestattungen angeboten:

Erdreihengrab

 wird der Reihe nach belegt (Platzauswahl nicht
möglich)

 Nutzungszeit = Ruhezeit (20 Jahre bei Erwachse-
nen oder 10 Jahre bei Kindern bis 2 Jahre)

 kann nicht nachgelöst werden
 nur eine Sargbestattung möglich

Erdwahlgrab

 Platz kann in der jeweiligen Abteilung ausgewählt 
werden

 wird ein-, zwei- oder dreistellig angeboten
 Nutzungszeit 25 Jahre
 Nachlösung möglich
 pro gekaufter Stelle können eine Erdbestattung
und mehrere Urnenbeisetzungen stattfinden

Erdwahlgrab (vier- und achtstellig)

 Platz kann in der jeweiligen Abteilung aus-
gewählt werden

 wird vier- oder achtstellig angeboten
 Nutzungszeit 25 Jahre
 Nachlösung möglich
 pro gekaufter Stelle können eine Erdbestattung
und mehrere Urnenbeisetzungen stattfinden

 befinden sich an den Friedhofsmauern

WWW.ZWICKAU.DE/FRIEDHOEFE Informationen zu Erdgräbern

Patenschaft an Gräbern

Es besteht die Möglichkeit, eine Patenschaft für
Gräber mit besonderer Bedeutung bzw.
denkmalgeschützte Gräber zu übernehmen.
Auskunft hierüber erteilt die Friedhofsverwaltung.
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